
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats              

   
 
 
 
 
 

    Gemeinde Haundorf 
    Frankenmuther Straße 2 d 
    91710 Gunzenhausen 
 
 
 
 
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE02HAU00000120504 
 
Mandatsreferenz: Wird separat mitgeteilt 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Gemeinde Haundorf, wiederkehrend Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Haundorf auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

Kreditinstitut (Name):_______________________________________          BIC __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

IBAN des Zahlungspflichtigen:         D E __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ |  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   

 

________________________________________  ___________________________________ 
Ort, Datum                Unterschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 
Hinweis: Das Mandat kann für folgende Leistungen eingesetzt werden 

Für alle Objekte im Gemeindegebiet □                      oder folgende Objekte: 

 
___________________________________________________________________________________ 
              (Straße, Hausnummer, Flurnummer, etc.) 
 

Für folgende Zahlungsart(en):  alle gemeindlichen Fälle: □         oder folgende Bereiche: 

 

Grundsteuer A   □  Grundsteuer B   □ 

  Gewerbesteuer  □  Hundesteuer   □ 

  Kanalgebühren  □  Miete / Pacht   □ 

  Kindergartengebühren  □  __________________ □ 
 

Mir ist bekannt, dass anfallende Gebühren aufgrund nicht durchführbarer Lastschriften zu erstatten sind. Wenn mein 
Girokonto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine Verpflichtung 
zur Einlösung. In diesem Fall erlischt die Teilnahme am Lastschriftverfahren! 



Information zum Datenschutz 
Art. 13 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
 
Datensicherheit 
Die Sicherheit Ihrer Daten ist uns wichtig, deshalb werden alle Informationen über eine verschlüsselte Verbindung 
übertragen. 
Verantwortlich für die Datenerhebung 
Verwaltungsgemeinschaft Gunzenhausen 
Kassen- und Steueramt 
Frankenmuther Straße 2 d 
91710 Gunzenhausen 
Telefon: 09831 / 6774-24 
 
Datenschutz 
Bei Fragen zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte an: 
Verwaltungsgemeinschaft Gunzenhausen 
Behördlicher Datenschutz 
Frankenmuther Straße 2 d 
91710 Gunzenhausen 
Telefon: 09831 / 6774-0 
Email: datenschutz@vggunzenhausen.de 
 
 
Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 Abs. 1 DSGVO  
Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens verarbeitet. 
 
Art der personenbezogenen Daten sowie deren Verarbeitung 
Welche personenbezogenen Daten wir zu dem oben genannten Zweck von Ihnen erheben, ergeben sich aus dem 
Formblatt. Sobald das Kassen- und Steueramt das von Ihnen unterschriebene SEPA-Lastschriftmandat erhalten 
hat, werden die darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Name Ihres Kreditinstituts, IBAN 
etc.) für die Abbuchung der von Ihnen angekreuzten Lastschriftforderungen gespeichert. 
Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen angegebene Bankinstitut ermittelt. 
Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben. Bitte 
beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die Zukunft gilt. Darüber hinaus bitten wir um Beachtung, 
dass wir gfls. einer Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen können, solange wir den 
gesetzlichen Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen unterliegen. 
 
Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch (Art. 15 – 18, 21 DSGVO) Eine Einschränkung dieser 
Rechte ergibt sich aus der Datenschutz-Grundverordnung selbst, sowie aus weiteren Bundes- und 
Landesgesetzen (z.B. Abgabenordnung, Bayerisches Datenschutzgesetz). 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 
 
 
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzhinweise auf 
https://www.vggunzenhausen.de/datenschutz 
 


